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Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der Gemeindeversammlung vom 
Montag, 14. Mai 2018 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Anwesende Stimmberechtigte: 148 Personen 
 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der 
erwähnten Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: 
 
 
Traktanden 

 
1. Kenntnisnahme vom Jahresbericht 2017 

 

Beschluss:  Der Jahresbericht 2017 wurde einstimmig in zustimmendem Sinn 

zur Kenntnis genommen.  

 

 

2. Verwaltungsrechnung 2017 der Einwohnergemeinde 
2.1 Genehmigung der einzelnen Rechnungen: 
 a) der Laufenden Rechnung 
 b) der Investitionsrechnung 
 c) der Bestandesrechnung 
2.2 Beschlussfassung über die Verwendung des Ertragsüberschusses der Laufenden 

 Rechnung 
2.3 Wahl der externen Revisionsstelle 

 
Beschluss: Die Verwaltungsrechnung 2017, beinhaltend die Laufende Rech-

nung, die Investitionsrechnung und die Bestandesrechnung, wurde 

einstimmig genehmigt. Der Verwendung des Ertragsüberschusses 

der Laufenden Rechnung wurde zugestimmt. Die externe Revisi-

onsstelle wurde wiederum für ein Jahr gewählt.  

 

 

3. Sonderkredit Dachsanierung Zentrum Sagi / Photovoltaik-Anlage 
 

Beschluss: Dem Sonderkredit für die Dachsanierung des Zentrums Sagi von Fr. 

1‘836‘000.-- wurde einstimmig zugestimmt.  

 



 

4. Genehmigung Reglement Solidaritätsfonds 
 

Beschluss: Das Reglement für den Solidaritätsfonds wurde einstimmig geneh-

migt.  

 

 

5. Ersatzwahlen eines Mitgliedes und der Präsidentin/des Präsidenten der Controlling-
Kommission für den Rest der Amtsperiode 2016-2020 
 

Beschluss: Monika Fehlmann-Jordi (SVP) wurde mit 99 Stimmen, bei einem ab-

soluten Mehr von 74 Stimme als Mitglied in die Controlling-

Kommission gewählt. Romano Jungo (bisher FDP) wurde einstim-

mig als Präsident gewählt.  

 
 

6. Informationen über laufende Geschäfte 
- Schulhaus 1914 
- Energiegenossenschaft 
- Zentrum Eymatt AG 
- Gesundheitszentrum 
- Begegnungsplatz 

 
 

7. Verschiedenes/Anregungen aus der Bevölkerung 
 

 

Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert  
10 Tagen seit der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat einzureichen. 
 
Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung 
des beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
 
Nottwil, 14. Mai 2018 
 
 
GEMEINDERAT NOTTWIL 
 
 
 
Walter Steffen  Georges Stalder 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 


